
50 Solingen, 25.01.2010

ARGE
50-2
50-3
nachrichtlich an 51 und 64

1.) Angemessene Kosten der Unterkunft gestaffelt nach Haushaltsgrößen ab 2010,
2.) Haushaltsstrom- und Warmwasserkosten

hier: Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-
Westfalen (WFNG NRW); Urteil des BSG vom 22.09.2009

1.) Bei der Ermittlung der angemessenen Wohnraumgröße sind nach ständiger Rechtspre-
chung des BSG die landesrechtlichen Wohnraumförderungsbestimmungen anzuwenden.

Das v. g. Gesetz ist zum 01.01.2010 in Kraft getreten.
In den hierzu ergänzend erlassenen Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB) wurden die
Wohnraumgrößen angepasst, die nachfolgend dargestellt nunmehr bei der Leistungsgewäh-
rung zu berücksichtigen sind.

Demzufolge ergeben sich folgende Richtwerte für angemessenen Wohnraum:

Personen
im Haus-
halt

Wohnfläche Grundmiete
pro qm

Grundmiete
gesamt

kalte
Nebenkosten

Höchstmiete
inkl. kalte NK

1 50 qm 5,16 € 258,00 € 75,00 € 333,00 €
2 65 qm 4,99 € 324,35 € 97,50 € 421,85 €
3 80 qm 4,99 € 399,20 € 120,00 € 519,20 €
4 95 qm 4,68 € 444,60 € 142,50 € 587,10 €
5 110 qm 4,68 € 514,80 € 165,00 € 679,80 €

Für jede weitere Person werden als Grundmiete 4,68 € x 15 qm = 70,20 €, als Nebenkosten
1,50 € x 15 qm = 22,50 €, insgesamt = 92,70 € zusätzlich berücksichtigt.

Für Haushaltsgemeinschaften gilt demnach:

Personen im
Haushalt

Gesamt
wohn-
fläche

Fläche
Pro
Person

Grund-
miete
pro qm

Grund-
miete
pro Person

kalte Neben-
kosten pro
Person

Höchstmiete
inkl. kalte
NK
pro Person

2 65 qm 32,50 qm 4,99 € 162,18 € 48,75 € 210,93 €
3 80 qm 26,66 qm 4,99 € 133,03 € 39,99 € 173,02 €
4 95 qm 23,75 qm 4,68 € 111,15 € 35,63 € 146,78 €
5 110 qm 22,0 qm 4,68 € 102,96 € 33,00 € 135,96 €
6 125 qm 20,83 qm 4,68 € 97,48 € 31,25 € 128,73 €



Es wird gebeten ab sofort bei Neuanträgen bzw. noch nicht abschließend bearbeiteten Fällen
die vorgenannten Beträge (Produkttheorie) zu berücksichtigen.

Hinweis SGB II:
Hinsichtlich Weiterbewilligungsanträgen bzw. laufenden Fälle mit Mietkürzung sind diese bei
Bearbeitung unter Beachtung des § 44 SGB X entsprechend anzupassen.

Hinweis SGB XII:
Anliegend ist eine Auswertung der Fälle mit gekürzten Unterkunftskosten beigefügt. Es wird
gebeten diese ab 01.01.2010 entsprechend anzupassen.

2.) Zwischenzeitlich hat das BSG mit Urteil vom 22.09.2009 (B 4 AS 8/09 R) klargestellt,
dass für die Fortschreibung der Kosten für die Haushaltsenergie und hieraus resultierend die
Warmwasserkosten, die Veränderungen aufgrund der Erhebungen des EVS 2003 nicht heran-
zuziehen sind. Die Anteile aus dem EVS 1998 sind demnach weiterhin anzuwenden und ent-
sprechend der Regelsatzerhöhungen anzupassen.

Nachfolgend die Auflistung der ab sofort zu berücksichtigenden Werte (Stand 01.07.2009):

mtl. Regelleistung für
Anteil Haushalts-
strom inkl.
Warmwasser

Anteil Warmwasser

HV, alleinstehend, alleinerziehend oder
Partner minderjährig 21,59 € 6,47 €
Mischregelsatz 19,43 € 5,82 €
HA ab Beginn 15. Lebensjahr 17,27 € 5,18 €
HA ab Beginn 7. bis Vollendung 14. LJ 12,95 € 4,53 €
HA bis zum vollendeten 6. Lebensjahr 15,11 € 3,88 €

Hinweis SGB XII:
Soweit bei der Berücksichtigung der Warmwasserkosten im AKD-Verfahren der UKS Merk-
mal 5 verwendet wurde, wurden die Beträge zum 01.02.2010 bereits maschinell angepasst.

Die Dienstliche Mitteilung wird in Kürze angepasst zur Verfügung gestellt.


